
Die Bestätigung zum Antrag (BzA)  
für die Heizungsförderung (KfW 458)  
richtig erstellen

LEITFADEN



Allgemeine Hinweise

Liebe Wärmepumpen-Profis, 

die Zeit des Wartens ist endlich vorbei: Seit dem 27. Februar 2024 können Ihre Kun-
dinnen und Kunden endlich wieder Förderanträge für ihre neuen Wärmepumpen 
im Rahmen der Heizungsmodernisierung stellen.

Seit diesem Jahr ist das Förderverfahren bei der KfW neu strukturiert. Dem Fach-
partner fällt eine noch größere Rolle zu als in der Vergangenheit, denn er (oder ein 
anderer Energie-Effizienz-Experte) erstellt jetzt in jedem Fall die Übersicht mit den 
fördertechnisch relevanten Angaben. 

Die Kunden geben nur noch ihre persönlichen Daten an und erhalten von ihrem 
Fachpartner eine „BzA-ID“, mit der automatisch die von Ihnen oder Ihrem beglei-
tenden Energie-Effizienz-Experten erstellten Angaben in den Förderantrag des Kun-
den übernommen werden. BzA steht für „Bestätigung zum Antrag“.

Der Kunde gibt in seinem Förderantrag nur noch an, ob er für den Erhalt des Ein-
kommensbonus berechtigt ist oder nicht.

Wichtig: Für die Einreichung der entsprechenden Nachweise haben Sie bis zur Ein-
reichung der „Bestätigung nach Durchführung“ (BnD – voraussichtlich möglich ab 
01.09.2024) Zeit.

In unserem kleinen Leitfaden führen wir Sie einmal durch die Online-Formulare 
und geben Ihnen an den entsprechenden Stellen kleine Hilfestellungen mit auf den 
Weg.

Ihr BWP-Team
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Vor der Erstellung der BzA

	■ Bedenken Sie, dass Sie die Kosten für alle förderfähigen Maßnahmen, nicht 
nur von Ihnen, sondern auch von Handwerkskollegen und Planern angeben 
müssen. Sprechen Sie also bitte vorab mit den begleitenden Gewerken.

	■ Sie haben nach Erstellung der BzA keine Möglichkeit, ggf. höher ausfallende 
Kosten im Rahmen der Förderung geltend zu machen. Stellen Sie also 
sicher, dass die angegebenen Kosten die voraussichtlich anfallenden Kosten 
in jedem Fall decken.

	■ Bedenken Sie, dass die zuschussfähigen Investitionskosten im 
Einfamilienhaus zwar auf 30.000 Euro gedeckelt sind, aber die Höhe der 
angegebenen Kosten zugleich auch der Bemessungsrahmen für den  
KfW-Ergänzungskredit ist.

	■ Geben Sie daher in jedem Fall ALLE förderfähigen Kosten an, auch wenn  
diese 30.000 Euro überschreiten.

	■ Stellen Sie sicher, dass für die von Ihnen erstellte BzA die Voraussetzungen 
für die Boni in jedem Fall erfüllt werden, sofern sie diese angeben. 
Die bloße Beantragung garantiert nicht automatisch die Auszahlung der 
Boni.

	■ Ob der Kunde für den Einkommensbonus berechtigt ist oder nicht, klärt 
sich über die Eingaben des Kunden in seinem Förderantrag. Sie werden 
darüber nicht informiert, um die Privatsphäre des Kunden zu wahren.

	■ Die KfW behält sich vor, stichprobenartig auch über die Bestätigung nach 
Durchführung (BnD) nach Umsetzung der Maßnahme hinaus Sachverhalte 
zu prüfen und ggf. aufzuklären. Gehen Sie also bitte möglichst gründlich 
vor.
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Formularstart

Sie starten Ihren Antrag hier:
https://experten.kfw.de/bza-ebs-v-6.0/login/login.xhtml

Hier bestätigen Sie Ihre Kenntnis 
im Blick auf das Subventionsrecht 
und mögliche strafrechtliche 
Konsequenzen von vorsätzlich 
falschen Angaben.
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Angaben zum Investitionsobjekt

Hier geben Sie die Gesamtzahl 
der Wohneinheiten an, die nach 
dem Heizungstausch im Gebäude 
vorhanden sein werden.

Danach geben Sie die Zahl der zu 
fördernden Wohneinheiten an 
(bei Mischnutzungen werden evtl. 
nicht alle WE gefördert). 

Die Angabe zur Wohnfläche ist 
freiwillig.

Hier geben Sie die Adresse des 
Objektes an, an denen der Kunde 
den Heizungstausch vornehmen 
möchte.

Es erfolgt bei Klick auf „Adresse 
prüfen“ eine kurze Plausibilitäts-
prüfung.
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XxAngaben zu der geplanten Heizungsanlage

Hier finden Sie alle förderfähigen 
Heizungstypen.

Bei bivalenten Wärmepumpen- 
Hybridheizungskompaktgeräten 
sind sowohl Wärmepumpen, als 
auch der zweite Wärmeerzeuger 
herstellerseitig verbaut.

Elektrisch angetriebene Wärme-
pumpen umfassen sowohl 
monoenergetisch betriebene 
Wärmepumpen als auch bivalente 
(hybride) Komisysteme (nur der 
förderfähige Wärmepumpenan-
teil)

Auch im Rahmen des Anschlusses 
an ein Gebäude- oder Wärmenetz 
sind die Kosten für die Wärme-
pumpe förderfähig.
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XxBeispiel 1: Wassergeführtes Kombigerät

Hier muss die Wärmequelle 
der Wärmepumpe angegeben 
werden.

Achten Sie darauf, bei „Behei-
zung über“ das richtige Medium 
(Wasser/hydraulisch oder Luft) 
auszuwählen!

Die Angabe der Nennleistung ist 
freiwillig.

Sie geben nur die Gesamtkosten 
für das Kombigerät an. Der EE-An-
teil wird über einen pauschalen 
Satz (65%) automatisch ausge-
rechnet und in das graue Feld 
eingesetzt.
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Beispiel 2: Wassergeführte Sole-Wasser-WP

Hier muss die Wärmequelle 
der Wärmepumpe angegeben 
werden.

Achten Sie darauf, bei „Behei-
zung über“ das richtige Medium 
(Wasser/hydraulisch oder Luft) 
auszuwählen!

Die Angabe der Nennleistung ist 
freiwillig.

Sie geben nur die Gesamtkosten 
für das Kombigerät an. Der EE-An-
teil wird über einen pauschalen 
Satz (65%) automatisch ausge-
rechnet und in das graue Feld 
eingesetzt.
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Effizienz- und Klimageschwindigkeitsbonus

Sie geben an, ob die Wärme-
pumpe  für die technischen Boni 
qualifiziert ist.

Beim Effizienzbonus wählen sie, 
ob der Bonus für die Wärmequel-
le oder das natürliche Kältemittel 
gewährt werden soll.

Beim Klimageschwindigkeits-
bonus geben sie an, welcher 
Altanlagen-Austausch den Bonus 
berechtigt.

ACHTUNG! Der Bonus wird nicht 
gewährt, wenn neben der Wärme-
pumpe noch ein fossil befeuerter 
Kessel eingebunden ist, auch 
wenn Sie die Option auswählen 
können!
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Treibhausgas-Minderung und weiter

Sie können bei vorliegender Rech-
nung auch die erwartete Treib-
hausgas-Minderung eingeben.

Diese Daten dienen der Förder-
statistik. 

Sie können die BzA aber auch 
ohne diese Angabe erstellen 
und auf „Weiter“ klicken.
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Ihre Angaben und Abschluss der BzA

Abschließend werden Ihre 
persönlichen Daten als Energie-
Effizienz-Experte oder Fachunter-
nehmer noch einmal aufgeführt. 

Sie müssen diverse subventions- 
und datenschutzrechtliche Beleh-
rungen zur Kenntnis nehmen.

Abschließend bestätigen Sie, dass 
Sie zur Erstellung der BzA berech-
tigt sind und Sie Ihren Kunden auf 
alle relevanten Aspekte hingewie-
sen haben.

Angaben Fachunternehmer & Abschluss der Bestätigung zum Antrag
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BzA-ID

Sie erhalten jetzt eine 15-stellige 
BzA-ID. Diese können Sie, 
genauso wie die herunterlad-
bare PDF-Übersicht, nun Ihrem 
Kunden für seinen Förderantrag 
übergeben.

Wir empfehlen Ihnen, die 
PDF-Übersicht in jedem Fall auch 
für Ihre Unterlagen abzuspei-
chern.

Anzeigen und ausdrucken
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XxÜbersicht Fördersätze (KfW Heizungstechnik)

* �Der Klimageschwindigkeits
bonus wird bis einschließlich 
2028 in Höhe von 20 Prozent 
gewährt. Danach reduziert 
sich der Bonus jährlich um 
drei Prozent.

Bei der Förderung für eine Wärmepumpe 
haben Sie mehrere Optionen. Die Einzel-
maßnahmenförderung zum Heizungs-
tausch und die systemische Förderung 
werden über die KfW abgewickelt. 

Andere Einzelmaßnahmen, z.B. zur Hei-
zungsoptimierung oder zur energetischen 
Modernisierung der Gebäudehülle wer-
den über das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert.
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XxBEG-EM: Beispiele

BEG EM: Luft-Wasser-Wärmepumpe
	+ Austausch eines Gas-Kessels mit 15 Jahren Laufzeit

	+ �Nutzung eines natürlichen  
Kältemittels (z.B. R 290 Propan)

Beispiel 1

Fördersumme: 

35 % 
der förderfähigen Kosten

BEG EM: Sole-Wasser-Wärmepumpe 
	+ Austausch einer Ölheizung

	+ �Einbau einer neuen  
Sole-Wasser-Wärmepumpe

	+ Nutzung von Erdwärme

Beispiel 2

Fördersumme: 

55 % 
der förderfähigen Kosten

BEG EM: Luft-Wasser-Wärmepumpe
	+ �Austausch eines funktionsfähigen Gas-Kessels mit mindestens  

20 Jahren Laufzeit 

	+ zu versteuerndes Jahreshaushaltseinkommen* unter 40.000 €

*�Hier gilt das gemittelte Haushaltseinkommen aus dem 
zweiten und dritten Jahr vor dem Antrag. Der Nachweis 
in 2024 erfolgt mit den Steuerbescheiden für 2021 und 
2022 im Antrag auf der Kundenseite (meine.kfw.de).

Beispiel 3

Fördersumme: 

70 % 
der förderfähigen Kosten
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Weitere Informationen 
rund um die staatlichen 
Förderprogramme, den 

Ergänzungskredit und 
weitere Programme  

gibt es hier:

Impressum

Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V. ist 
ein Branchenverband mit Sitz in Berlin, der die ge-
samte Wertschöpfungskette rund um Wärmepum-
pen umfasst. Im BWP sind über 980 Handwerker, 
Planer, Architekten, Bohrfirmen sowie Heizungsin-
dustrie und Energieversorger organisiert, die sich 
für den verstärkten Einsatz effizienter Wärmepum-
pen engagieren. 

Die deutsche Wärmepumpen-Branche beschäftigt 
rund 50.000 Personen und erwirtschaftet einen 
Jahresumsatz von rund 3 Milliarden Euro. Derzeit 
nutzen rund eine Million Kunden in Deutschland 
Wärmepumpen. Im Jahr 2023 wurden etwa 350.000 
neue Anlagen installiert, die zu rund 95 Prozent von 
BWP-Mitgliedsunternehmen hergestellt werden.

Die Inhalte des Leitfadens wurden sorgfältig erar-
beitet. Dabei wurde Wert darauf gelegt, zutreffen-
de und aktuelle Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Dennoch ist jegliche Haftung für Aktualität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen 
ausgeschlossen.
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